
PA – Ausgabe 12/2025 vom 10.12.2025 

PA – PRAXISWISSEN ARBEITSRECHT 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Diskriminierung wegen Teilzeitbeschäftigung bei Mehrarbeitszuschlägen 
BAG, Urteil vom 26.11.2025 (5 AZR 118/23), Pressemitteilung 42/25 
 
Das Bundesarbeitsgericht hat sich in 
dieser Entscheidung mit zwei Fragen 
befasst:  
 
Zum einen war zu klären, ob eine all-
gemeine, für Voll- und Teilzeitbe-
schäftigte gleichermaßen geltende 
Grenze, bei deren Überschreitung ein 
Überstundenzuschlag gewährt wird, 
gegen das Diskriminierungsverbot des 
Teilzeit- und Befristungsgesetzes ver-
stößt. Auch wenn hier eine tarif-
vertragliche Regelung im Raum stand, 
gilt die Entscheidung gleichermaßen 
für Einzelarbeitsverträge.  
 
Zum anderen war, weil hier eine tarif-
vertragliche Regelung betroffen war, 
zu prüfen, ob den Tarifvertrags-
parteien für den Fall, dass eine Dis-
kriminierung vorliegt, die Möglichkeit 
eingeräumt werden muss, die Dis-
kriminierung für die Zukunft zu be-
seitigen. Für die Beantwortung der 
zweiten Frage war am Ende ent-
scheidend, dass für die Klärung der 
ersten Frage die vom EuGH vorge-
gebenen Anforderungen zu beachten 
waren.  
 
In der Pressemitteilung heißt es: 
 
"Eine tarifvertragliche Bestimmung, 
nach der Mehrarbeitszuschläge unab-
hängig von der individuellen Arbeits-
zeit ab der 41. Wochenstunde zu 
zahlen sind, verstößt gegen das Ver-
bot der Diskriminierung Teilzeitbe-
schäftigter (§ 4 Abs. 1 TzBfG). Die Be-
nachteiligung kann für die Ver-
gangenheit nur dadurch beseitigt 
werden, dass die Grenze für die Ge-
währung von Mehrarbeitszuschlägen 
bei Teilzeitbeschäftigten im Verhältnis 
ihrer individuellen Wochenarbeitszeit 
zur Wochenarbeitszeit Vollzeitbe-

schäftigter abgesenkt wird. Teilzeitbe-
schäftigten steht unter dieser Voraus-
setzung ein Anspruch auf Mehr-
arbeitszuschläge zu, ohne dass den 
Tarifvertragsparteien zuvor die Mög-
lichkeit zur Korrektur ihrer dis-
kriminierenden Regelung einzu-
räumen ist. 
 
Für das Arbeitsverhältnis der Parteien 
gilt der Manteltarifvertrag für die 
Arbeitnehmer/innen in den Unter-
nehmen des bayerischen Groß- und 
Außenhandels vom 23. Juni 1997 
(MTV). Dieser sieht für Vollzeit-
beschäftigte eine regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit von 37,5 
Stunden vor. Nach § 9 Ziff. 1 Abs. 2 
Satz 2 MTV ist bis „einschließlich der 
40. Wochenstunde kein Mehrarbeits-
zuschlag zu zahlen, danach sind 25 % 
zusätzlich zu vergüten.“ Der Kläger ist 
bei der Beklagten mit einer wöchent-
lichen Arbeitszeit von 30,8 Stunden 
beschäftigt. 
 
Der Kläger hat geltend gemacht, § 9 
Ziff. 1 Abs. 2 Satz 2 MTV benach-
teilige ihn wegen seiner Teilzeitarbeit 
unzulässig gegenüber vergleichbaren 
Vollzeitbeschäftigten. Unter Be-
achtung des Pro-rata-temporis-Grund-
satzes aus § 4 Abs. 1 Satz 2 TzBfG 
könne er einen Mehrarbeitszuschlag 
beanspruchen, sobald er seine ver-
tragliche Wochenarbeitszeit von 30,8 
Stunden um 1,2 Stunden überschreite. 
Die Vorinstanzen haben seine Klage 
auf Zahlung von Mehrarbeitszu-
schlägen abgewiesen. 
 
Die Revision des Klägers hatte vor 
dem Fünften Senat des Bundes-
arbeitsgerichts Erfolg. Der Senat hat 
entschieden, dass § 9 Ziff. 1 Abs. 2 
Satz 2 MTV Teilzeitbeschäftigte iSv. § 

4 Abs. 1 TzBfG benachteiligt und 
insoweit gemäß § 134 BGB nichtig ist, 
als er für diese keine – der vertrag-
lichen Arbeitszeit entsprechende – an-
teilige Absenkung der Grenze für die 
Gewährung eines Mehrarbeitszu-
schlags vorsieht. Ein sachlicher Grund 
für die Benachteiligung ist nicht ge-
geben. Bei dessen Prüfung haben die 
Gerichte für Arbeitssachen aufgrund 
des Unionsrechtsbezugs von § 4 Abs. 
1 TzBfG nicht lediglich eine Will-
kürkontrolle vorzunehmen, sondern 
die vom Gerichtshof der Europäischen 
Union vorgegebenen Anforderungen 
zu beachten. Danach lässt sich die 
Zuschlagsregelung nicht damit recht-
fertigen, dass eine wöchentliche 
Arbeitszeit von mehr als 40 Stunden 
zu einer besonderen Belastung führt 
und daher im Interesse des Gesund-
heitsschutzes der Arbeitnehmer ver-
mieden werden soll. Diese Be-
trachtung trägt den Belastungen, mit 
denen die Mehrarbeit auch bei Teil-
zeitarbeitnehmern typischerweise ver-
bunden ist, nicht hinreichend 
Rechnung. 
 
Teilzeitbeschäftigten steht deshalb 
nach § 612 Abs. 2 BGB iVm. § 4 Abs. 
1 Satz 2 TzBfG der tarifvertragliche 
Mehrarbeitszuschlag zu, wenn sie ihre 
individuelle wöchentliche Arbeitszeit 
proportional zur Zuschlagsgrenze für 
Vollzeitbeschäftigte in § 9 Ziff. 1 Abs. 
2 Satz 2 MTV überschreiten. Das 
konnte der Senat entscheiden, ohne 
den Tarifvertragsparteien zuvor Ge-
legenheit zur Beseitigung der Dis-
kriminierung zu gewähren. Im An-
wendungsbereich unionsrechtlich 
überformter Diskriminierungsverbote 
ist den Tarifvertragsparteien keine 
primäre Korrekturmöglichkeit einzu-
räumen." 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
in dieser Ausgabe stelle ich Ihnen eine neue Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts hinsichtlich der Diskriminierung 
Teilzeitbeschäftigter vor. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Start in ein friedliches neues Jahr, 
 

Ihr Rechtsanwalt Stefan von Zdunowski, Fachanwalt für Arbeitsrecht 


